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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme im
Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das
Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführenden haben am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungs-
weise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und
Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist
einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen



ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den
frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).

E. 3.2
Gemäss Art. 20 Abs. 2 AsylG bewilligt das BFM Asylsuchenden die Einreise zur
Abklärung des Sachverhaltes, wenn ihnen nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen. Gestützt auf Art. 20 Abs.
3 AsylG kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schweizerische
Vertretungen ermächtigen, Asylsuchenden die Einreise zu bewilligen, die glaubhaft
machen, dass eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit aus einem
Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG bestehe.

E. 3.3
Bei diesem Entscheid gelten restriktive Voraussetzungen für die Erteilung einer
Einreisebewilligung, wobei den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben
der erforderlichen Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die
Beziehungsnähe zur Schweiz, die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen
Staat, die Beziehungsnähe zu anderen Staaten, die praktische Möglichkeit und objektive
Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungs-
und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen (vgl. Art. 52 Abs. 2 AsylG).

E. 4
Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist die asylsuchende Person im
Auslandverfahren in der Regel zu befragen. Davon kann nur abgewichen werden, wenn
eine Befragung faktisch oder aus organisatorischen beziehungsweise kapazitätsmässigen
Gründen nicht möglich ist. Falls die Befragung nicht durchgeführt werden kann, muss die
ein Gesuch stellende Person - soweit möglich und notwendig - mittels eines indivi-
dualisierten und konkretisierten Schreibens aufgefordert werden, ihre Gründe für das
Asylgesuch schriftlich einzureichen. Dabei ist sie auf die allfällige Konsequenz eines
negativen Entscheids infolge Verletzung ihrer Mitwirkungspflicht aufmerksam zu machen
(vgl. BVGE 2007/30 E. 5). Das BFM hat keine Befragung durchgeführt und den damit
einhergehenden Verfahrensumständen im Rahmen der Zwischenverfügungen vom 25.
August 2011 und 10. November 2011 hinreichend Rechnung getragen.

E. 5.1
In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist zunächst festzustellen, dass eine
flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung der Beschwerdeführenden im Falle ihrer
Rückkehr nach Eritrea durchaus gegeben sein könnte. Sie befinden sich aktuell indes in
Äthiopien, was hinsichtlich der bei einem im Ausland gestellten Asylgesuch weiter zu
prüfenden Frage, ob ihnen die Aufnahme in einem Drittstaat zugemutet werden kann, zu
berücksichtigen ist (Art. 52 Abs. 2 AsylG). In Äthiopien sind sie seit (...). Gemäss
Aktenlage sind sie vom UNHCR registriert worden. Sie machen aber geltend, im Lager
unter sehr schwierigen Verhältnissen zu leiden. Der Vater respektive Ehemann sei
verschwunden.

E. 5.2



Die Argumente der Beschwerdeführenden vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Vorab ist
auf die ausführlichen Erwägungen des BFM zu ihrer konkreten Situation im Lager vor Ort
hinzuweisen. Dass die Vorinstanz dabei den einzelfallspezifischen Vorbringen im Sinne
einer Gehörsverletzung nicht gerecht geworden wäre, lässt sich den Erwägungen entgegen
den Beschwerdevorbringen nicht entnehmen. Vielmehr hat das BFM ausführlich
aufgezeigt, dass es der Beschwerdeführerin objektiv zumutbar ist, den in diesem Land
gegenüber der Verfolgungsgefahr im Heimatstaat bestehenden Schutz weiterhin in
Anspruch zu nehmen. Diese Praxis, wonach im Drittstaat Äthiopien der UNHCR-Schutz
von Betroffenen grundsätzlich vorhanden und in Anspruch zu nehmen ist, wird im Übrigen
auch vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt (vgl. dazu E-145/2010 vom 11. Februar 2010
und E-2545/2011 vom 7. Juni 2011). So ist es der Beschwerdeführerin unbenommen, sich
an die örtliche Vertretung des UNHCR zu wenden, falls sie sich bei der Berücksichtigung
gesundheitlicher und anderer Probleme benachteiligt fühlen sollte. Dies gilt auch in Bezug
auf die geltend gemachte Gefahr einer Entführung oder einer Deportation nach Eritrea.
Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Gefahr werden in der Beschwerde zwar insofern
geltend gemacht, als der Ehemann respektive Vater der Beschwerdeführenden
verschwunden sein soll. Das BFM hält in der Vernehmlassung aber zurecht dagegen, das
Vorbringen sei lediglich behauptet und nicht belegt. Auch nach gewährter Fristerstreckung
waren die Beschwerdeführenden nicht in der Lage, irgendwelche beweistauglichen Belege
für das Verschwinden beizubringen. Die Sichtweise des BFM, wonach es sich beim
Verschwinden nicht um einen tatsächlichen Vorfall handelt, erfährt so eine zusätzliche
Berechtigung.

E. 5.3
Weiter kam das BFM zum Schluss, die Abwägung der Gesamtumstände und die
Anknüpfung der Beschwerdeführenden zur Schweiz, welche durch die Person der beiden
Brüder beziehungsweise Onkel geschaffen werde, führe nicht dazu, dass es gerade die
Schweiz sein müsse, die den Schutz der Beschwerdeführenden zu gewähren habe. Dieser
Einschätzung der Sachlage und der Feststellung, dass die durch die verwandschaftliche
Beziehung zum Rechtsvertreter und bestehende Verbindung nicht eine enge
Beziehungsnähe zu Schweiz darstelle, ist zuzustimmen. Soweit sich die
Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf einen gutheissenden Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts beruft (D-4952 vom 29. September 2011), ist festzuhalten, dass
die dort thematisierte Beziehungsnähe zur Schweiz nicht mit der ihren vergleichbar ist und
sie nach dem Gesagten überdies nicht glaubhaft machen konnte, nunmehr alleinerziehend
zu sein.

E. 5.4
Eine Schutzgewährung durch die Schweiz aufgrund einer entsprechenden
Schutzbedürftigkeit erscheint somit gestützt auf Art. 52 Abs. 2 AsylG unter
Berücksichtigung aller Umstände nicht als erforderlich.

E. 5.5
Das BFM hat mithin zu Recht die Einreise der Beschwerdeführenden in die Schweiz
gestützt auf Art. 20 Abs. 2 und 3 AsylG verweigert und ihr Asylgesuch gestützt auf Art. 3
AsylG abgelehnt.

E. 6.1



Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge
anerkannt und erhalten Asyl, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen (Art. 51
Abs. 1 AsylG). Andere nahe Angehörige von in der Schweiz lebenden Flüchtlingen können
in das Familienasyl eingeschlossen werden, wenn besondere Gründe für die Familienverei-
nigung sprechen (Ar. 51 Abs. 2 AsylG).

E. 6.2
In seinem Entscheid hat das BFM die Anforderungen von Art. 51 AsylG im Falle der in
Äthiopien verbliebenen Schwester und Nichte des Rechtsvertreters als nicht erfüllt erkannt
und die Erteilung einer Einreisebewilligung auch gestützt auf diese Gesetzesbestimmung
verweigert. Zur Begründung wird vom BFM zur Hauptsache angeführt, es werde nicht die
Wiedervereinigung einer Kernfamilie im eigentlichen Sinne, sondern die
Zusammenführung von nahen Verwandten beantragt. In diesem Zusammenhang konnte das
BFM keine besonders enge Beziehung der Beschwerdeführenden zum Rechtsvertreter
(Bruder beziehungsweise Onkel) im Sinne besonderer Umstände erkennen. Eine solche ist
auch den Beschwerdeeingaben nicht zu entnehmen. Die geltend gemachte finanzielle und
moralische Hilfe kann den Beschwerdeführenden weiterhin von der Schweiz aus
zukommen. Bei dieser Sachlage erübrigt sich auch die Prüfung der Frage, ob die
erforderliche Trennung durch Flucht überhaupt vorliegen würde.

E. 7
Eine Schutzgewährung durch die Schweiz kommt somit auch gestützt auf Art. 51 AsylG
unter Berücksichtigung aller Umstände nicht in Betracht.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich den
Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Da das Gesuch im Sinne von
Art. 65 Abs. 1 VwVG mit Zwischenverfügung vom 19. Januar 2012 gutgeheissen wurde, ist
von der Kostenauflage abzusehen. (Dispositiv nächste Seite)
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